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F. Kinder I. Elternrechte und -pfl ichten   Art. 133 

1 Das Gericht regelt die Elternrechte und -pfl ichten 
nach den BesƟ mmungen über die Wirkungen des 
Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:  
1. die elterliche Sorge; 
2. die Obhut; 
3. den persönlichen Verkehr (Art. 273) oder die Be-
treuungsanteile; und 
4. den Unterhaltsbeitrag.  

2 Es beachtet alle für das Kindeswohl wichƟ gen 
Umstände. Es berücksichƟ gt einen gemeinsamen 
Antrag der Eltern und, soweit tunlich, die Meinung 
des Kindes. 

3 Es kann den Unterhaltsbeitrag über den EintriƩ  der 
Volljährigkeit hinaus festlegen.

F. Kinder I. Elternrechte und -pfl ichten  Art. 133 

1 Das Gericht teilt die elterliche Sorge einem Eltern-
teil zu und regelt nach den BesƟ mmungen über die 
Wirkungen des Kindesverhältnisses den Anspruch 
auf persönlichen Verkehr und den Unterhaltsbeitrag 
des andern Elternteils. Der Unterhaltsbeitrag kann 
über den EintriƩ  der Volljährigkeit hinaus festgelegt 
werden.1  

2 Für die Zuteilung der elterlichen Sorge und die 
Regelung des persönlichen Verkehrs sind alle für das 
Kindeswohl wichƟ gen Umstände massgebend; auf 
einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, soweit 
tunlich, auf die Meinung des Kindes ist Rücksicht zu 
nehmen.  

3 Haben die Eltern sich in einer genehmigungsfähi-
gen Vereinbarung über ihre Anteile an der Betreuung 
des Kindes und die Verteilung der Unterhaltskosten 
verständigt, so belässt das Gericht auf gemeinsamen 
Antrag beiden Eltern die elterliche Sorge, sofern dies 
mit dem Kindeswohl vereinbar ist.

Art. 134 Abs. 2−4  

2 Die Voraussetzungen für eine Änderung der übri-
gen Elternrechte und -pfl ichten richten sich nach den 
BesƟ mmungen über die Wirkungen des Kindesver-
hältnisses.   

3 Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbe-
hörde für die Neuregelung der elterlichen Sorge, der 
Obhut und die Genehmigung eines Unterhaltsvertra-
ges zuständig. In den übrigen Fällen entscheidet das 
für die Abänderung des Scheidungsurteils zuständige 
Gericht.   

4 Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen 
Sorge, der Obhut oder des Unterhaltsbeitrages für 
das minderjährige Kind zu befi nden, so regelt es nöƟ -
genfalls auch den persönlichen Verkehr oder die Be-
treuungsanteile neu; in den andern Fällen entschei-
det die Kindesschutzbehörde über die Änderung des 
persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile.

Art. 134  II. Veränderung der Verhältnisse  

1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der 
Kindesschutzbehörde ist die Zuteilung der elterlichen 
Sorge neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher 
Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes 
geboten ist.  

2 Die Voraussetzungen für eine Änderung des Unter-
haltsbeitrages oder des Anspruchs auf persönlichen 
Verkehr richten sich nach den BesƟ mmungen über 
die Wirkungen des Kindesverhältnisses.  

3 Sind sich die Eltern einig oder ist ein Elternteil 
verstorben, so ist die Kindesschutzbehörde für die 
Neuregelung der elterlichen Sorge und die Geneh-
migung eines Unterhaltsvertrages zuständig. In den 
übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung 
des Scheidungsurteils zuständige Gericht.  

4 Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen 
Sorge oder des Unterhaltsbeitrages für das minder-
jährige Kind zu befi nden, so regelt es nöƟ genfalls 
auch den persönlichen Verkehr neu; in den andern 
Fällen entscheidet die Kindesschutzbehörde über die 
Änderung des persönlichen Verkehrs.1
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Art. 179 RandƟ tel und Abs. 1  

6. Änderung der Verhältnisse 
  
1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht 
auf Begehren eines EhegaƩ en die Massnahmen an 
oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. 
Die BesƟ mmungen über die Änderung der Verhältnis-
se bei Scheidung gelten sinngemäss.

6. Veränderung der Verhältnisse

1 Verändern sich die Verhältnisse, so passt das Ge-
richt auf Begehren eines EhegaƩ en die Massnahmen 
an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen 
ist; in Bezug auf den persönlichen Verkehr und die 
Kindesschutzmassnahmen bleibt die Zuständigkeit 
der Kindesschutzbehörde vorbehalten.

2 Nehmen die EhegaƩ en das Zusammenleben wieder 
auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten 
Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und 
der Kindesschutzmassnahmen dahin.

II. Kind unverheirateter Eltern    

Art. 270a  
1 Steht die elterliche Sorge einem Elternteil zu, so er-
hält das Kind dessen Ledignamen. Steht die elterliche 
Sorge den Eltern gemeinsam zu, so besƟ mmen sie, 
welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen.   

2 Wird die gemeinsame elterliche Sorge nach der 
Geburt des ersten Kindes begründet, so können die 
Eltern innerhalb eines Jahres seit deren Begründung 
gegenüber der ZivilstandbeamƟ n oder dem Zivil-
standbeamten erklären, dass das Kind den Ledigna-
men des anderen Elternteils trägt. Diese Erklärung 
gilt für alle gemeinsamen Kinder, unabhängig von der 
Zuteilung der elterlichen Sorge.   

3 Steht die elterliche Sorge keinem Elternteil zu, so 
erhält das Kind den Ledignamen der MuƩ er.   

4 Änderungen bei der Zuteilung der elterlichen Sorge 
bleiben ohne Auswirkungen auf den Namen. Vorbe-
halten bleiben die BesƟ mmungen über die Namens-
änderung.

Art. 270a1

II. Kind unverheirateter Eltern

1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, so 
erhält das Kind den Ledignamen der MuƩ er.

2 Überträgt die Kindesschutzbehörde beiden Eltern 
die elterliche Sorge, so können diese innerhalb eines 
Jahres gegenüber der ZivilstandsbeamƟ n oder dem 
Zivilstandsbeamten erklären, dass das Kind den Ledi-
gnamen des Vaters tragen soll.2

3 Die gleiche Erklärung kann der Vater abgeben, 
wenn er alleiniger Inhaber der elterlichen Sorge wird.

Art. 275 Abs. 2  

2 Regelt das Gericht nach den BesƟ mmungen über 
die Ehescheidung und den Schutz der ehelichen Ge-
meinschaŌ  die elterliche Sorge, die Obhut oder den 
Unterhaltsbeitrag, so regelt es auch den persönlichen 
Verkehr.

Art. 2751

III. Zuständigkeit 
2 Teilt das Gericht nach den BesƟ mmungen über die 
Ehescheidung und den Schutz der ehelichen Gemein-
schaŌ  die elterliche Sorge oder die Obhut zu, oder 
hat es über die Änderung dieser Zuteilung oder des 
Unterhaltsbeitrages zu befi nden, so regelt es auch 
den persönlichen Verkehr.
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A. Grundsätze   Art. 296  
1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.   

2 Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, 
unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater 
und MuƩ er.   

3 Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfas-
sender BeistandschaŌ  steht keine elterliche Sorge 
zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die 
elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistand-
schaŌ  aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutz-
behörde entsprechend dem Kindeswohl über die 
Zuteilung der elterlichen Sorge.

Art. 2961

A. Voraussetzungen

I. Im Allgemeinen

1 Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, 
unter elterlicher Sorge.

2 Eltern, die minderjährig sind oder unter umfassen-
der BeistandschaŌ  stehen, haben keine elterliche 
Sorge.

Abis  Tod eines Elternteilsp
Art. 297 
1 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus 
und sƟ rbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge 
dem überlebenden Elternteil zu. 

2 SƟ rbt der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein 
zustand, so überträgt die Kindesschutzbehörde die 
elterliche Sorge auf den überlebenden Elternteil oder 
bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was 
zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.

Art. 2971

II. Verheiratete Eltern

1 Während der Ehe üben die Eltern die elterliche 
Sorge gemeinsam aus.

2 Wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben oder 
die Ehe getrennt, so kann das Gericht die elterliche 
Sorge einem EhegaƩ en allein zuteilen.

3 Nach dem Tode eines EhegaƩ en steht die elterliche 
Sorge dem überlebenden EhegaƩ en zu; bei Schei-
dung entscheidet das Gericht nach den BesƟ mmun-
gen über die Ehescheidung.

Ater Scheidung und andere eherechtliche Verfahren 

Art. 298 
1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren 
überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige 
elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindes-
wohls nöƟ g ist. 

2 Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des 
persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile 
beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich 
die Eltern diesbezüglich einigen. 

3 Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind 
einen Vormund zu bestellen, wenn weder die MuƩ er 
noch der Vater für die Übernahme der elterlichen 
Sorge in Frage kommt.

Art. 2981

III. Unverheiratete Eltern

1. Im Allgemeinen

1 Sind die Eltern nicht verheiratet, so steht die elterli-
che Sorge der MuƩ er zu.

2 Ist die MuƩ er minderjährig oder gestorben, ist ihr 
die elterliche Sorge entzogen oder steht sie unter 
umfassender BeistandschaŌ , so überträgt die Kindes-
schutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater oder 
bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was 
das Wohl des Kindes erfordert.2

3 Auf gemeinsamen Antrag der Eltern kann die 
Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge von einem 
Elternteil auf den anderen übertragen.3
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Aquater.

Anerkennung und VaterschaŌ surteil
I. Gemeinsame Erklärung der Eltern 

Art. 298a 
1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und 
anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindes-
verhältnis durch Urteil festgestellt und die gemein-
same elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des 
Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche 
Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der 
Eltern zustande. 

2 In der Erklärung bestäƟ gen die Eltern, dass sie: 
1. bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das 
Kind zu übernehmen; und 
2. sich über die Obhut und den persönlichen Verkehr 
oder die Betreuungsanteile sowie über den Unter-
haltsbeitrag für das Kind verständigt haben. 

3 Vor der Abgabe der Erklärung können sich die El-
tern von der Kindesschutzbehörde beraten lassen. 

4 Geben die Eltern die Erklärung zusammen mit der 
Anerkennung ab, so richten sie sie an das Zivilstands-
amt. Eine spätere Erklärung haben sie an die Kindes-
schutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zu richten. 

5 Bis die Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge 
allein der MuƩ er zu.

Art. 298a1

2. Gemeinsame elterliche Sorge

1 Haben die Eltern sich in einer genehmigungsfähi-
gen Vereinbarung über ihre Anteile an der Betreuung 
des Kindes und die Verteilung der Unterhaltskosten 
verständigt, so überträgt ihnen die Kindesschutzbe-
hörde auf gemeinsamen Antrag die elterliche Sorge, 
sofern dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist.

2 Auf Begehren eines Elternteils oder des Kindes oder 
von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde 
die Zuteilung neu, wenn dies wegen wesentlicher 
Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes 
geboten ist.2

3 SƟ rbt ein Elternteil und ist die elterliche Sorge ge-
meinsam ausgeübt worden, so steht sie dem überle-
benden Elternteil zu.3

II. Entscheid der Kindesschutzbehörde

Art. 298b (neu)
1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die 
gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der 
andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohn-
sitz des Kindes anrufen.

2 Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame 
elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung der Inter-
essen des Kindes an der alleinigen elterlichen Sorge 
der MuƩ er festzuhalten oder die alleinige elterliche
Sorge dem Vater zu übertragen ist.

nicht vorhanden

III. VaterschaŌ sklage    

Art. 298c (neu)
Heisst das Gericht eine VaterschaŌ sklage gut, so 
verfügt es die gemeinsame elterliche Sorge, sofern 
nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen 
elterlichen Sorge der MuƩ er festzuhalten oder die 
alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.

nicht vorhanden
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Asexies.

Pfl egeeltern

Art. 301 Abs. 1bis (neu)
1bis Der Elternteil, der das Kind betreut, kann allein 
entscheiden,
wenn:
1. die Angelegenheit alltäglich oder dringlich ist;

2. der andere Elternteil nicht mit vernünŌ igem Auf-
wand zu erreichen ist.

nicht vorhanden

II. BesƟ mmung des Aufenthaltsortes

Art. 301a 
1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den 
Aufenthaltsort des Kindes zu besƟ mmen. 

2 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus 
und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes 
wechseln, so bedarf dies der ZusƟ mmung des andern 
Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder 
der Kindesschutzbehörde, wenn: 

a. der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt; oder 

b. der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche 
Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge 
und den persönlichen Verkehr durch den andern 
Elternteil hat. 

3 Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und 
will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so 
muss er den anderen Elternteil rechtzeiƟ g darüber 
informieren. 

4 Dieselbe InformaƟ onspfl icht hat ein Elternteil, der 
seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.

5 Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die 
Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine An-
passung der Regelung der elterlichen Sorge, der Ob-
hut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhalts-
beitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet 
das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.

Art. 3011

B. Inhalt

I. Im Allgemeinen

1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes 
seine Pfl ege und Erziehung und treff en unter Vorbe-
halt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nöƟ gen 
Entscheidungen.

2 Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern 
gewähren dem Kind die seiner Reife entsprechende 
Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wich-
Ɵ gen Angelegenheiten, soweit tunlich, auf seine 
Meinung Rücksicht.

3 Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die 
häusliche GemeinschaŌ  nicht verlassen; es darf ihnen 
auch nicht widerrechtlich entzogen werden.

4 Die Eltern geben dem Kind den Vornamen.
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II. BeistandschaŌ  

Art. 308 RandƟ tel, Abs. 1 und 2
1 Betriŏ   nur den französischen Text

2 Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse über-
tragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der 
Feststellung der VaterschaŌ , bei der Wahrung seines 
Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die
Überwachung des persönlichen Verkehrs.

Art. 3081

II. BeistandschaŌ 

1. Im Allgemeinen

1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die 
Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der 
die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat 
unterstützt.

2 Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse über-
tragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der 
Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer 
Rechte und die Überwachung des persönlichen Ver-
kehrs.

3 Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt 
werden.

Art. 309 Aufgehoben Art. 3091

2. Feststellung der VaterschaŌ 

1 Sobald eine unverheiratete Frau während der 
SchwangerschaŌ  die Kindesschutzbehörde darum 
ersucht oder diese von der NiederkunŌ  Kenntnis 
erhält, wird dem Kind ein Beistand ernannt, der für 
die Feststellung des Kindesverhältnisses zum Vater zu 
sorgen und die MuƩ er in der nach den Umständen 
gebotenen Weise zu beraten und zu betreuen hat.

2 Die gleiche Anordnung triŏ   die Kindesschutzbe-
hörde, wenn ein Kindesverhältnis infolge Anfechtung 
beseiƟ gt worden ist.

3 Ist das Kindesverhältnis festgestellt oder die Vater-
schaŌ sklage binnen zwei Jahren seit der Geburt nicht 
erhoben worden, so hat die Kindesschutzbehörde auf 
Antrag des Beistandes darüber zu entscheiden, ob 
die BeistandschaŌ  aufzuheben oder andere Kindes-
schutzmassnahmen anzuordnen seien.
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Art. 311 Abs. 1 Ziff . 1 

1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos 
geblieben oder erscheinen sie von vornherein als 
ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde 
die elterliche Sorge: 

1. wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, 
Gebrechen, Abwesenheit, GewalƩ äƟ gkeit oder ähnli-
chen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge 
pfl ichtgemäss auszuüben;

Art. 3111

IV. Entziehung der elterlichen Sorge

1. Von Amtes wegen2

1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos 
geblieben oder erscheinen sie von vornherein als 
ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde 
die elterliche Sorge:3

1. Wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, 
Gebrechen, Ortsabwesenheit oder ähnlichen Grün-
den ausserstande sind, die elterliche Sorge pfl ichtge-
mäss auszuüben;
2. wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich 
gekümmert oder ihre Pfl ichten gegenüber dem Kinde 
gröblich verletzt haben.

2 Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten 
die Kinder einen Vormund.

3 Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Ge-
genteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den 
später geborenen Kindern wirksam.

SchlussƟ tel: 
Anwendungs- und EinführungsbesƟ m-
mungen 

Erster AbschniƩ : Die Anwendung bisherigen und 
neuen Rechts 

Art. 12 Abs. 4 und 5 

4 Steht bei InkraŌ treten der Änderung vom 21. Juni 
2013 die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so 
kann sich der andere Elternteil binnen Jahresfrist 
nach InkraŌ treten dieser Änderung mit dem Antrag 
auf Verfügung der gemeinsamen elterlichen Sorge an 
die zuständige Behörde wenden. ArƟ kel 298b fi ndet 
sinngemäss Anwendung. 

5 Der Elternteil, dem bei einer Scheidung die elterli-
che Sorge entzogen wurde, kann sich nur dann allein 
an das zuständige Gericht wenden, wenn die Schei-
dung im Zeitpunkt des InkraŌ tretens der Änderung 
vom 21. Juni 2013 weniger als fünf Jahre zurückliegt.

nicht vorhanden
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Änderung bisherigen Rechts
Die nachstehenden Bundesgesetze wer-
den wie folgt geändert:

1. Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 20054 

Art. 100 Abs. 2 Bst. c 

2 Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: 

c. bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes 
nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. 
Mai 19805 über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder 
und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder 
nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 19806 

über die zivilrechtlichen Aspekte internaƟ onaler 
Kindesenƞ ührung.

Art. 100

Beschwerde gegen Entscheide

1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid
ist innert 30 Tagen nach der Eröff nung
der vollständigen AusferƟ gung beim
Bundesgericht einzureichen.

2 Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a. bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden 
in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;

b. bei Entscheiden auf dem Gebiet der internaƟ ona-
len Rechtshilfe in Strafsachen;

c. bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes 
nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 
über die zivilrechtlichen Aspekte internaƟ onaler
Kindesenƞ ührung

3. Bundesgesetz vom 18. Dezember 19878 
über das InternaƟ onale Privatrecht

Art. 63 Abs. 1
1 Die für Klagen auf Scheidung oder Trennung zustän-
digen schweizerischen Gerichte sind auch für die Re-
gelung der Nebenfolgen zuständig. Die BesƟ mmun-
gen dieses Gesetzes über den Minderjährigenschutz 
(Art. 85) bleiben vorbehalten.

Art. 63
IV. Nebenfolgen

1 Die für Klagen auf Scheidung oder Trennung zu-
ständigen schweizerischen Gerichte sind auch für die 
Regelung der Nebenfolgen zuständig.

2 Die Nebenfolgen der Scheidung oder Trennung 
unterstehen dem auf die Scheidung anzuwendenden 
Recht. Die BesƟ mmungen dieses Gesetzes über den 
Namen (Art. 37-40), die Unterhaltspfl icht der Ehegat-
ten (Art. 49), das eheliche Güterrecht (Art. 52-57), die 
Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 82 und 83) 
und den Minderjährigenschutz (Art. 85) sind vorbe-
halten.

4. Schweizerisches Strafgesetzbuch9

Entziehen von Minderjährigen

Art. 220
Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des 
Rechts zur BesƟ mmung des Aufenthaltsortes entzieht 
oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben, wird, auf 
Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraŌ .

Entziehen von Minderjährigen

Art. 2201

Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Ob-
hutsrechts entzieht oder sich weigert, sie ihm zurück-
zugeben, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraŌ .


